
Bürger zum Dienst und zu Leistungen für die Verteidigung der 
Deutschen Demokratischen Republik entsprechend den gesetzlichen 

ARTIKEL 52 Bestimmungen verpflichtet ist, bewirkt die Verkündung des Ver
teidigungszustandes unter anderem, daß jeder Bürger zu Sach
leistungen und zu persönlichen Dienstleistungen herangezogen wer
den kann. Detaillierte Festlegungen über den Verteidigungszustand 
sind im Verteidigungsgesetz enthalten.
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